
Die neuen Vorschriften bzgl. der  
Dokumentation von Verrechnungspreisen 

 
§ 1 Abs. 4 Außensteuergesetz 
Abs. 4 Geschäftsbeziehungen 
Geschäftsbeziehung im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede 
den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche 
Beziehung, die keine gesellschaftsvertragliche 
Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen 
oder bei der nahe stehenden Person Teil einer Tätigkeit ist, 
auf die die § 13, 15, 18 oder § 21 des 
Einkommensteuergesetzes anzuwenden sind oder im Fall 
eines ausländischen Nahestehenden anzuwenden wären, 
wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen würde. 
 
§ 90 Mitwirkungspflichten der Beteiligten 
Abs. 3 AO  Dokumentationspflichten 
Bei Sachverhalten, die Vorgänge mit Auslandsbezug 
betreffen, hat ein Steuerpflichtiger über die Art und den 
Inhalt seiner Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden 
Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes 
Aufzeichnungen zu erstellen. Die Aufzeichnungspflicht 
umfasst auch die wirtschaftlichen und rechtlichen 
Grundlagen für eine den Grundsatz des Fremdvergleichs 
beachtende Vereinbarung von Preisen und anderen 
Geschäftsbedingungen mit den Nahestehenden. Bei 
außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sind die 
Aufzeichnungen zeitnah zu erstellen. Die 
Aufzeichnungspflichten gelten entsprechend für 
Steuerpflichtige, die für die inländische Besteuerung 
Gewinne zwischen ihrem inländischen Unternehmen und 
dessen ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen oder den 
Gewinn der inländischen Betriebsstätte ihres 
ausländischen Unternehmens zu ermitteln haben. Um eine 
einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird das 
Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
Art, Inhalt und Umfang der zu erstellenden 
Aufzeichnungen zu bestimmen. Die Finanzbehörde soll 
die Vorlage von Aufzeichnungen in der Regel nur für die 
Durchführung einer Außenprüfung verlangen. Die Vorlage 
richtet sich nach § 97 mit der Maßgabe, dass Absatz 2 
dieser Vorschrift keine Anwendung findet. Sie hat jeweils 
auf Anforderung innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu 
erfolgen. In begründeten Einzelfällen kann die 
Vorlagefrist verlängert werden. 
 
§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen 
Abs. 3  widerlegbare Vermutung 
Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten 
nach § 90 Abs. 3 dadurch, dass er die Aufzeichnungen 
nicht vorlegt, oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im 
Wesentlichen unverwertbar oder wird festgestellt, dass der 
Steuerpflichtige Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 
Satz 3 nicht zeitnah erstellt hat, so wird widerlegbar 
vermutet, dass seine im Inland steuerpflichtigen Einkünfte, 
zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 
90 Abs. 3 dienen, höher als die von ihm erklärten 
Einkünfte sind. Hat in solchen Fällen die Finanzbehörde 
eine Schätzung vorzunehmen und können diese Einkünfte 
nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, insbesondere 
nur auf Grund von Preisspannen bestimmt werden, kann 

dieser Rahmen zu Lasten des Steuerpflichtigen 
ausgeschöpft werden. 
 
Abs. 4 Sanktion 
Legt ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen im Sinne des § 
90 Abs. 3 nicht vor oder sind vorgelegte Aufzeichnungen 
im Wesentlichen unverwertbar, ist ein Zuschlag von 5000 
Euro festzusetzen. Der Zuschlag beträgt mindestens 5 vom 
Hundert und höchstens 10 vom Hundert des Mehrbetrags 
der Einkünfte, der sich nach einer Berichtigung auf Grund 
der Anwendung des Absatzes 3 ergibt, wenn sich danach 
ein Zuschlag von mehr als 5000 Euro ergibt. Bei 
verspäteter Vorlage von verwertbaren Aufzeichnungen 
beträgt der Zuschlag bis zu 1000000 Euro, mindestens 
jedoch 100 Euro für jeden vollen Tag der 
Fristüberschreitung. Soweit den Finanzbehörden Ermessen 
hinsichtlich der Höhe des Zuschlags eingeräumt ist, sind 
neben dessen Zweck, den Steuerpflichtigen zur Erstellung 
und fristgerechten Vorlage der Aufzeichnungen im Sinne 
des § 90 Abs. 3 anzuhalten, insbesondere die von ihm 
gezogenen Vorteile und bei verspäteter Vorlage auch die 
Dauer der Fristüberschreitung zu berücksichtigen. Von der 
Festsetzung eines Zuschlags ist abzusehen, wenn die 
Nichterfüllung der Pflichten nach § 90 Abs. entschuldbar 
erscheint oder ein Ve rschulden nur geringfügig ist. Das 
Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen Verschulden gleich. 
Der Zuschlag ist regelmäßig nach Abschluss der 
Außenprüfung festzusetzen.  
 
§ 22 Ei nführungsgesetz zur Abgabenordnung 
Mitwirkungspflichten der Beteiligten; Schätzung von 
Besteuerungsgrundlagen 

§ 90 Abs. 3 der Abgabenordnung in der Fassung des 
Artikels 9 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S. 
660) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2002 beginnen. § 162 Abs. 3 und 
4 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S. 660) ist erstmals 
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2003 beginnen, frühestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten der Rechtsverordnung im Sinne des § 90 Abs. 
3 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S. 660). Gehören zu 
den Geschäftsbeziehungen im Sinne des § 90 Abs. 3 der 
Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S. 660) 
Dauerschuldverhältnisse, die als außergewöhnliche 
Geschäftsvorfälle im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 3 der 
Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S. 660) anzusehen 
sind und die vor Beginn der in Satz 1 bezeichneten 
Wirtschaftsjahre begründet wurden und bei Beginn dieser 
Wirtschaftsjahre noch bestehen, sind die Aufzeichnungen 
der sie betreffenden wirtschaftlichen und rechtlichen 
Grundlagen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung im Sinne des § 90 Abs. 3 der 
Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBI. I S.660) zu erstellen. 


